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Rr. 37 917

2ßie ber SScttag ein gemetneibgenoffifdjer

Wefttag tourbe
Suh» uni Settage finb roobl fo oit mie religiöfe 58räuct)e

überhaupt. ©s finb bies aufjerorbentlicbe firebliebe ober religtöfe
Seiern, bie oor anbern Kircbenfeften bas ooraus haben, bah fie
itt befonberem Stahe ben Stenfcben oerantaffen fallen in ficb su
geben, über ficb unb fein Serbältnis su ©ott Recbenfcbaft su
geben.

Son foleben SufH unb Settagen in Sern baben œir febon

aus ber 3eit oor ber Deformation Kenntnis. Racb ber Reforma»
tion oerfebmanben biefe auherorbentticben Sufetoge, toeil fie ge=

toöbnlicb mit Sroseffionen ober Sittgängen unb 5Ballfabrten
oerbunben roaren. ©ie tourben bei febmeren Srüfungen unb
Heimfucbungen, mie Seftseiten, Stiffroacbs, Hungersnöte, Ratur»
fataftropben ufto. non ber Regierung unbefoblen. So bereits im
3abre 1481.

Racb ber Reformation febeinen obrigfeitlicb befohlene Suh=
unb Settage sum Seil monatlich, sum Seil and) fogar roöcbent»
ticb oeranftaltet toorben su fein. 1577 tourbe ber Sonners.»
tag als foleber roöcb entlieh er Settag eingeführt unb für bas

ganse Sernerlanb angeorbnet.

©inen allgemeinen Set» unb Sufjtag mehrerer eibgenöffi»
feber Kantone tourbe im Sabre 1572 auf Rntrag ©enfs für bie
oerfotgtèn Hugenotten in granfreieb gefeiert. Selbftoerftänblicb
untren baran nur bie eoangelifeben Kantone beteiligt. SSeitere
auherorbentlicbe Settage finben mir bann erft im Serlauf bes

30jäbrigen Krieges oon ber Sagfafeung angeorbnet. SBeil bie
eoangelifeben Orte ber ©ibgenoffenfebaft oon ben ringsum bro»
benben Kriegsgefabren bisher gnäbig oerfdtont geblieben feien,
foil „bem Herrn ber Heerfcbaaren mit bemütigem gühfalt unb
geiftlicber Setoaffnung" gebanft toerben.

164 0, alfo oor genau 300 fahren,
mürbe an ber ïagfafeung ber eoangelifeben Kantone (früher be=

rieten bie eoangelifeben Kantone für ficb gefonbert unb ebenfo
bie fatbolifdjen, neben ber allgemeinen gemeinfamen eibgenöffi»
feben Sag fabung) befebtoffen, „barauf su benten, mie f ünfti g

iebes 3 a b r auf bie gl ei et) e Seit in allen e o a n »

g e l i f eb e n Orten ein allgemeiner g a ft unb
Settag angefefet roerben möchte", ©s follte aber
noch über 150 3abre geben, bis man in ber g a n s e n ©ibgenof»
fenfebaft einen gemeinfamen Settag für Katbolifen unb Srote»
ftanten begeben tonnte. 1643 befebtiehen auch bie tatbolifeben
Orte, „meil bureb bie ©nabe ©ottes bas Saterlanb bis babin in
Ruhe, grieben unb Sßoblftanb erhalten morben ift, Rnbacbten
unb Settage ansuorbnen unb, roo es oonnöten ift, ber im
©ebroange gebenben Ueppigfeiten halber ein ©infeben su tun".
Regelmässig fanben aber biefe Settage noch nicht ftatt. —

©rft im 3abre 1796, roieberum unter bem ©inbruet ber
febmeren Kriegsnot, bie über ©uropa laftete, — Rapoleon ftanb
bamals mit feinen Heeren in Rorb=3talien — rourbe oon Sern
ber Rntrag geftellt, es möchte ber Settag „sum ßob unb Sreis
bes Höcbften für ben genoffenen grieben unb Ruhe" in ber ge=
famten ©ibgenoffenfebaft gleichseitig abgebalten roer»
ben. Sie ©oangelifcben münfebten ben Settag an einem 2Bocben»
tag, bie Katbolifcben aber, „in Setracbt ber oielen geiertage unb
meil im September ber ßanbmann noch mit ©infammein ber
gelbfrücbte befebäftigt fei", oerlangten bafür einen ©onntag.
Srofe biefer ©inroänbe mürbe befebtoffen, ben Settag auf Son»
nerstag, ben 8. September feftgufefeen — unb smar gemeinfam
für Sroteftanten unb Katbolifen. 2ln biefem 8. September 1796
mürbe ber

erfte eibgenöffifebe Settag
„gemeinfebafilieb mit allen Hoben ©tänben
ber ßobt. ©pbgenoffenfebaft" gefeiert.

3m folgenben 3abre 1797 mürbe bann beftimmt, bah ber

Settag in gufunft an einem Sonntag im September feft»

gefefet roerben folle. Sies mar ber lefete ber alten ©ibgenoffen»
febaft. Sßäbrenö ber golgeseit mürbe er mieber jeroeils oon 3abr
3U 3abr befebtoffen, benn ein grunbfählicbes ©inoerftänbnis für
einen beftimmten Sag tonnte nicht ersielt roerben. So menig
einig roar man unter ben ©ibgenoffen, bah nicht einmal eine

allgemeine Uebereinftimmung in biefer geroih nicht roeltbeme»

genben grage ber geftfefeung bes Settages erreicht roerben
tonnte, ©s ift bies ein einbrücflicbes Seifpiel für bie 3erfabren=
beit in ber gemeinfamen Solitif bes eibgenöffifeben Staaten»
bunbes, über bie man ficb geroöbnlicb oiel su menig Recbenfcbaft
gibt. Riebt einmal eine gemeinfame gottesbienftlicbe geier für
alle Kantone tonnte man befcbliehen, roobei boeb an ber geft»
fefeung bes beftimmten SBocbentages febeimbar nichts anberes als
bie Knorsigteit unb ©teefgrinbigfeit ber einseinen Regierungs»
oertretungen binberte. Sa bie Sagfafeungsgefanbten ber tatbo»
lifcben Kantone baran feftbielten, bie 3abl ihrer Kircbenfeiertage
nicht noch SU oermebren, unb bie eoangelifeben Kantone ihrer»
feits „einen geroöbnlicben ©onntag" su biefer auherorbentlicben
religiöfen geier su menig geeignet fanben unb auherbem ben

Samstag ober Rtontag als su unbeguem für bie Sfarrberren,
oerroarfen, tarn man oorläufig su feinem Schluß. Sis bann im
3abre 1806 bie roabrbaft falomonifebe ßöfung ober jener glücf»
liebe, echt eibgenöffifebe Kompromih gefunben mürbe, — bafj
nämlich ber Settag auf ben 8. September feft3ufefeen fei; roenn
aber jener 8. September auf einen Samstag falle, bann müffe
ber Settag auf ben 9. — menn er aber auf einen Stontag falle,
bann auf ben 7., b. b. beibe Stale auf ben Sonntag, oerfeboben
roerben.

2lber bamitroar man noch lange nicht am ©nbe. 2llte eibge»
nöffifebe ©igenbröbelei unb Uneinigkeit fefete ficb auch hier mie»
ber bureb. 3m 3abre 1817 muhte man eingegeben, bah es ficb

als eine Unmöglirfjfeit erroiefen habe, ben Settag su gegenfei»
tiger gufriebenbeit beiber Konfeffionen su regeln unb man >be=

trachte nunmehr bie geftfefeung bes Sages „als einen ©egen»
ftanb befonberer Serabrebung sroifcben Kantonen, roelcbe bem

nämlichen ebrifttieben ©laubensbefenntnis sugetan finb". gür bie
Reformierten rourbe ber sroeite Donnerstag im September —
für bie Katbolifen ber barauf folgenbe ©onntag als eibgenöffi»
feber Sant», Suh» unb Settag feftgefefet. So fab es mit ber
„©inigfeit" in ber alten ©ibgenoffenfebaft aus — nicht einmal
foroeit reichte fie, bah alte gemeinfam miteinanber oor ©ott tre»

ten roollten! ©s ift gans am Slafee, bies auch beute noch 3'u be=

tonen, — nicht als Kritif, fonbern oielmebr als 2lnlah, unfere
greube barüber su befunben, mie febr ber gemeineibgenöffifebe
©ebanfe gegenüber früheren Seiten Raum geroonnen unb uns
beute su einer ©elbftoerftänblicbfeit geroorben ift.

3m 3abre 1640 hatte man befebtoffen, bah ber Settag fünf»
tig jebes 3abr am gleichen £ag gefeiert roerben folle. Dies galt
jeboeb nur für bie Eoangelifeben. —• 1796, alfo nach mehr als
150 3abren unb fur3 oor bem Untergang ber alten ©ibgenoffen»
febaft, fam man enblicb basu, grunbfäfelicb einen gemeinfamen
Settag für alle ©ibgenoffen su befcbliehen — aber bereits
nach 20 3abren muhte man offen eingegeben, bah fich bies als
eine Unmöglichkeit erroiefen babe. — Unb nun, nach 191 3abren,
fam man
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Wie der Bettag ein gemeineidgenössischer

Festtag wurde
Büß- und Bettage sind wohl so alt wie religiöse Bräuche

überhaupt. Es sind dies außerordentliche kirchliche oder religiöse
Feiern, die vor andern Kirchenfesten das voraus haben, daß sie

in besonderem Maße den Menschen veranlassen sollen in sich zu
gehen, über sich und sein Verhältnis zu Gott Rechenschaft zu
geben.

Von solchen Büß- und Bettagen in Bern haben wir schon

aus der Zeit vor der Reformation Kenntnis. Nach der Reforma-
tion verschwanden diese außerordentlichen Bußtage, weil sie ge-
wöhnlich mit Prozessionen oder Bittgängen und Wallfahrten
verbunden waren, Sie wurden bei schweren Prüfungen und
Heimsuchungen, wie Pestzeiten, Mißwachs, Hungersnöte, Natur-
katastrophen usw, von der Regierung anbefohlen. So bereits im
Jahre 1481,

Nach der Reformation scheinen obrigkeitlich befohlene Büß-
und Bettage zum Teil monatlich, zum Teil auch sogar wöchent-
lich veranstaltet worden zu sein. 1577 wurde der Donners-
tag als solcher wöchentlicher Bettag eingeführt und für das

ganze Bernerland angeordnet.

Einen allgemeinen Bet- und Bußtag mehrerer eidgenössi-
scher Kantone wurde im Jahre 1572 auf Antrag Genfs für die
verfolgten Hugenotten in Frankreich gefeiert. Selbstverständlich
waren daran nur die evangelischen Kantone beteiligt. Weitere
außerordentliche Bettage finden wir dann erst im Verlauf des

3Vjährigen Krieges von der Tagsatzung angeordnet. Weil die
evangelischen Orte der Eidgenossenschaft von den ringsum dro-
henden Kriegsgefahren bisher gnädig verschont geblieben seien,
soll „dem Herrn der Heerschaaren mit demütigem Fußfall und
geistlicher Bewaffnung" gedankt werden.

1640, also vor genau 300 Iahren,
wurde an der Tagsatzung der evangelischen Kantone (früher be-
rieten die evangelischen Kantone für sich gesondert und ebenso
die katholischen, neben der allgemeinen gemeinsamen eidgenössi-
schen Tagsatzung) beschlossen, „darauf zu denken, wie künftig
jedes Jahr auf die gleiche Zeit in allen evan-
gelischen Orten ein allgemeiner Fast- und
Bettag angesetzt werden möchte". Es sollte aber
noch über 150 Jahre gehen, bis man in der ganzen Eidgenoß
senschaft einen gemeinsamen Bettag für Katholiken und Prote-
stanten begehen konnte. 1643 beschließen auch die katholischen
Orte, „weil durch die Gnade Gottes das Vaterland bis dahin in
Ruhe, Frieden und Wohlstand erhalten worden ist, Andachten
und Bettage anzuordnen und, wo es vonnöten ist, der im
Schwange gehenden Ueppigkeiten halber ein Einsehen zu tun".
Regelmäßig fanden aber diese Bettage noch nicht statt, —

Erst im Jahre 1796, wiederum unter dem Eindruck der
schweren Kriegsnot, die über Europa lastete, — Napoleon stand
damals mit seinen Heeren in Nord-Italien — wurde von Bern
der Antrag gestellt, es möchte der Bettag „zum Lob und Preis
des Höchsten für den genossenen Frieden und Ruhe" in der ge-
samten Eidgenossenschaft gleichzeitig abgehalten wer-
den. Die Evangelischen wünschten den Bettag an einem Wochen-
tag, die Katholischen aber, „in Betracht der vielen Feiertage und
weil im September der Landmann noch mit Einsammeln der
Feldfrüchte beschäftigt sei", verlangten dafür einen Sonntag.
Trotz dieser Einwände wurde beschlossen, den Bettag auf Don-
nerstag, den 8, September festzusetzen und zwar gemeinsam
für Protestanten und Katholiken. An diesem 8. September 1796
wurde der

erste eidgenössische Bettag
„gemeinschaftlich mit allen Hohen Ständen
der Lobl, Eydgenossenschaft" gefeiert.

Im folgenden Jahre 1797 wurde dann bestimmt, daß der

Bettag in Zukunft an einem Sonntag im September fest-

gesetzt werden solle. Dies war der letzte der alten Eidgenossen-
schaft. Während der Folgezeit wurde er wieder jeweils von Jahr
zu Jahr beschlossen, denn ein grundsätzliches Einverständnis für
einen bestimmten Tag konnte nicht erzielt werden. So wenig
einig war man unter den Eidgenossen, daß nicht einmal eine

allgemeine Uebereinstimmung in dieser gewiß nicht weltbewe-
genden Frage der Festsetzung des Bettages erreicht werden
konnte. Es ist dies ein eindrückliches Beispiel für die Zerfahren-
heit in der gemeinsamen Politik des eidgenössischen Staaten-
bundes, über die man sich gewöhnlich viel zu wenig Rechenschaft

gibt. Nicht einmal eine gemeinsame gottesdienstliche Feier für
alle Kantone konnte man beschließen, wobei doch an der Fest-
setzung des bestimmten Wochentages scheinbar nichts anderes als
die Knorzigkeit und Steckgrindigkeit der einzelnen Regierungs-
Vertretungen hinderte. Da die Tagsatzungsgesandten der katho-
lischen Kantone daran festhielten, die Zahl ihrer Kirchenfeiertage
nicht noch zu vermehren, und die evangelischen Kantone ihrer-
seits „einen gewöhnlichen Sonntag" zu dieser außerordentlichen
religiösen Feier zu wenig geeignet fanden und außerdem den

Samstag oder Montag als zu unbequem für die Pfarrherren,
verwarfen, kam man vorläufig zu keinem Schluß. Bis dann im
Jahre 1806 die wahrhaft salomonische Lösung oder jener glück-
liche, echt eidgenössische Kompromiß gefunden wurde, — daß

nämlich der Bettag auf den 8. September festzusetzen sei; wenn
aber jener 8. September auf einen Samstag falle, dann müsse

der Bettag auf den 9. — wenn er aber auf einen Montag falle,
dann auf den 7., d, h. beide Male auf den Sonntag, verschoben
werden.

Aber damit war man noch lange nicht am Ende, Alte eidge-
nössische Eigenbrödelei und Uneinigkeit setzte sich auch hier wie-
der durch. Im Jahre 1817 mußte man eingestehen, daß es sich

als eine Unmöglichkeit erwiesen habe, den Bettag zu gegensei-
tiger Zufriedenheit beider Konfessionen zu regeln und man be-
trachte nunmehr die Festsetzung des Tages „als einen Gegen-
stand besonderer Verabredung zwischen Kantonen, welche dem

nämlichen christlichen Glaubensbekenntnis zugetan sind". Für die

Reformierten wurde der zweite Donnerstag im September —
für die Katholiken der darauf folgende Sonntag als eidgenössi-
scher Dank-, Büß- und Bettag festgesetzt. So sah es mit der
„Einigkeit" in der alten Eidgenossenschaft aus — nicht einmal
soweit reichte sie, baß alle gemeinsam miteinander vor Gott tre-
ten wollten! Es ist ganz am Platze, dies auch heute noch zu be-

tonen, — nicht als Kritik, sondern vielmehr als Anlaß, unsere
Freude darüber zu bekunden, wie sehr der gemeineidgenössische
Gedanke gegenüber früheren Zeiten Raum gewonnen und uns
heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist.

Im Jahre 1640 hatte man beschlossen, daß der Bettag künf-
tig jedes Jahr am gleichen Tag gefeiert werden solle. Dies galt
jedoch nur für die Evangelischen. — 1796, also nach mehr als
150 Iahren und kurz vor dem Untergang der alten Eidgenossen-
schaft, kam man endlich dazu, grundsätzlich einen gemeinsamen
Bettag für alle Eidgenossen zu beschließen — aber bereits
nach 20 Iahren mußte man offen eingestehen, daß sich dies als
eine Unmöglichkeit erwiesen habe. — Und nun, nach 191 Iahren,
kam man



918

i m 3 a t) r e 1831
mieber auf ben Befchfuß oon 1640 jurüct, unb beantragte an
ber eibgenöffifchen Sagfafeung „baff ber unter bem Stamen eines
Bujg* unb Bettages eingeführte allgemeine gefttag in ber gan*
sen Schroeis gemeinfchaftlich a m n ä m 1 i ch e n läge
gefeiert merben möchte".

Sie Sagfafeung fpricht ihre lebhafte greube aus — fo heifet

es im S|3rotofoIl jener Sihung bes Sabres 1831 — „bah in bem

gegenmärtigen 3aßre, mo bie göttliche Borfeßung fo fichtbar
über bem Baterlanbe gemattet unb bie brohenben ©efahren oon
bemfelben abgemenbet hat, ber nämliche lag alle ©tbgenoffen
in bantbarem ©ebet 31t bem 21Uerböcbften oereinigen merbe. Sie
empfiehlt allen fchroeiserifchen Begierungen, bafür Sorge 3U

tragen, bah ber auf ben 8. September 1831 fadenbe altgemeine
Sanf=, Büß* unb Bettag in jeber i)inficht auf eine feiner hohen

Str. 37

Bebeutung toürbige Bßeife gefeiert merbe". 0er 21ntrag aber
mürbe an eine Kommiffion übermiefen.

21m 1. Stuguft bes folgenben Sabres enblich mürbe ber uon
jener Kommiffion oorberatene unb formulierte 21ntrag einftim*
mig 3um Befcßluß erhoben, ©r lautete: „ S e r g e m e i n e i b

genöffifche S a n f *, B u ß u n b Settag foil fünf»
tig, unb 3 m a r mit bem gegenmärtigen 3a h r
1832 angefangen, in alten Stäuben ber © i b

genoffenfchaft immer gleichseitig am britten
Sonntag bes öerbftmonates gefeiert mer
b e n."

Siefer Befchluf) oon 1832, ber nolle 192 3ahre marten
muhte, bis er enbgültig formuliert unb angenommen mürbe,
ift heute noch in Kraft. So haraig arbeitete bie alte eibgenöffifcße
©efefegebung. Straßm.

Itnfcr fcf)oncö Simmentaler ftlccMcf)
S)on Dr. 2ö. Sihnetber, Bern

Batürlicße Berßältniffe unb Begabung ber Sötenfchen

ftempeln bie Schroeia 3um ausgeseicßneten Biersucßtlanb. ©an3
befonbers bie Binbersucßt hat in ©üte unb SJtenge einen ßei*
ftungsgrab erreicht, ber ben Stnforberungen bes ßebensmittet*
marftes unferes 3nbuftrie=Staates in ßeroorragenber Sßeife

3U genügen nermag. Sie Schroei3 ift in ber glücflichen Sage,
ohne „Karten" ben Bebarf an tierifchen ©rseugniffen für Bolf
unb Slrmee su becfen, trofebem pro Kopf ber Beoölferung jähr*
lieh 60 fg gleifch, 270 fg SOtilch, 6 fg Butter unb 10 tg Käfe
oersehrt merben.

So mirb auch ber Stäbter in Santbarteit an bie Bauern
mit ihrem lieben Bieh beuten, insbefonbere aber an ben Berg*
1er, beffen Zuchttiere immer mieber ©efunbheit, grueßtbarfeit
unb hohe ßeiftungsantagen in bie Salßerbe bringen.

Sas Simmentaler gteefoieh gilt in ber gacßliterutur als
unfere

hoch ft entmictelte Kultur 91 inberraffe.
Surch feinen meiten, tiefen, ferneren Bau, bie betonte grüß*
reife unb bie gleichmäßig hohe ©ntmictlung aller brei Buferich*

tungen, SBilcß, gleifch unb Slrbeit, eignet es fich befonbers für
intenfine #atte= unb Bufeoerhättniffe. ©s lebt aber auch oor*
miegenb auf ben fchmeren, futtermüchfigen Böben ber frueßt*
baren Hochebene. Sie 211pen unb 2Upgebiete mit ihren ausge*
3eichneten Sömmerungsroeiben bemäßren fich als eigentliche
Zucht* unb 21ufauchtftätten. Sas Simmental, „bas grünfte Sal
ber Schmeis", ift bie Seele ber Simmentaler glecfoiehsuißt.

Sie hohen Seiftungen unferer Binberraffe bauen fich auf
jahrhunbertealter Srabition unb fpftematifeßer Züchtungsarbeit
auf. Sie Binbersucht ift muftergültig organifiert. 3n jeher
Biehsucßtgenoffenfchaft mirb über bie „^erbebuchftiere" unb
„Serbebuchfühe" genaue Kontrolle geführt, bie gefammelten
2luf3eichnungen in ber

Schroeiserifchen fjerbebuchftelle
nach süchterifchen unb miffenfchaftlichen ©efichtspuntten oerar*
beitet unb bie ©rgebniffe ben Züchtern 3ur Berfügung geftellt.

21lljährtich finben 3U ©nbe bes Sommers, menn bie Siere
oon ben 2llpen getrieben merben, bie oon ben ftarfen Berbän*
ben organifierten befannten Zuchtftiermärfte ftatt. Sie oeretni*

gen ein großes, sücßterifch mertoolles Bîgterial, bieten einsige

Bergleichsmögtichteiten unb ben ©enoffenfehaften unb ©inset*
Süchtern ausgiebige ©elegenßeit su mohl ermogenem 21ntauf.
21bftammungs* unb ßeiftungsausmeife her ausgefeilten Siere
unb hie 3ufammengeftellten Zuchtfamitien, Batertiere mit ihren
Söhnen, erleichtern ben ©ntfchluf.

Sie befannteften Beranftaltungen in unferem Baffegebiet
„finh bie SBärEte in BermDftermunbigen, organifiert 00m
Schmeiserifchen gfecfoiebsucbtoerbanb (biesjäßrige 21itffuhr 559

Stiere) unb Shun, bureßgeführt 00m Berbanb für Simmentaler
21tpflectoieh3ucht ' unb 211pmirtfchaft. (21uffuhr 1940 724 Stiicf.)
Zu biefem merben nur gealpte Stiere sugelaffen. 2ßeitere mich*
tige Unternehmungen finb bie Zuchtftiermärfte: Bulle (% Sim*
mentaler Botfeheden, 14 greiburger Scbmarsfcbecfen) aufgeführt
1940 737 fmitpt, ßaufanne, 2tuffuhr 1940 388 Stiict, BUntertßur,
aufgeführt 175 Stiere unb Brugg ca. 500 Siere.

Ser guie Buf ber Simmentaler glecfoießraffe ift fchoti früh*
zeitig über bie ßanbesgrense hinaus gebrnngen unb hat ihre
Berbreitung in Seutfchlanb, bem Broteftorat Böhmen unb Bläß*
ren, Boten, her Sloroafei, granfreieb, Ungarn, 3ugoflaoien, Bu=
mänien, Bufjlanb, 3talien unb Spanien ermöglicht., lieber*
feeifche 21bfahgebiete finben mir für bas fchmeiserifche Sitnmen*
taler gteefoieß in Borb* unb Sübafrifa, 2legt)pten, Sapan, 21r»

gentinien, Uruguap, Brafilien, ©hile, Beru unb Blejifo. Sas
glecfüieb fteht an Zahl unter ben heutfehen Binberraffen an
smeiter Stelle hinter bem fchroarsbunten Bieberungsrinb unb ift
im ftänhigen Borhringen begriffen.

1

2tuch biefes 3ahr fanben fich auf b>> "'•'"rmärtten als
frentbe Käufer heroorragenhe Siersuchtoertreter oon Seutfch*
lanb, bem Broteftora» Böhmen unb DBähren, Ungarn unb 3ugo*
flaoien ein. Sie 2tnmefenheit biefer fremben gachleute ioirft im*
mer ftimulierenö auf bie Blärfte. Sie heutfehen Käufer beein*
fluffen günftig unfere Siersucht, inhem fie fonfeguent hen g.e*

brungenen, breiten unb tiefen Sgp, torrefte Beinftellung unb
bie nachgemiefene gute Btilchleiftung in Btilchmenge unb gett*
gehalt bes Btuttertieres oerlangen. Um ben Konturrenstampf
mit bem 2luslanbe meiterhin erfolgreich su führen, ift in her
geftigung bes 2ßirtfchaftsti)pes — ohne Breisgabe ber heroor*
ragenhen Buhleiftungen ber großen Simmertaler — unb im
2fushau öos Btitchleiftungsmefens planmäßig meitersuarbeiten,
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im Jahre 1831
wieder auf den Beschluß von 1649 zurück, und beantragte an
der eidgenössischen Tagsatzung „daß der unter dem Namen eines
Büß- und Bettages eingeführte allgemeine Festtag in der gan-
zen Schweiz gemeinschaftlich am nämlichen Tage
gefeiert werden möchte".

Die Tagsatzung spricht ihre lebhafte Freude aus — so heißt
es im Protokoll jener Sitzung des Jahres 1831 — „daß in dem

gegenwärtigen Jahre, wo die göttliche Vorsehung so sichtbar
über dem Vaterlande gewaltet und die drohenden Gefahren von
demselben abgewendet hat, der nämliche Tag alle Eidgenossen
in dankbarem Gebet zu dem Allerhöchsten vereinigen werde. Sie
empfiehlt allen schweizerischen Regierungen, dafür Sorge zu
tragen, daß der auf den 8. September 1831 fallende allgemeine
Dank-, Büß- und Bettag in jeder Hinsicht auf eine seiner hohen

Nr. 37

Bedeutung würdige Weise gefeiert werde". Der Antrag aber
wurde an eine Kommission überwiesen.

Am 1. August des folgenden Jahres endlich wurde der von
jener Kommission vorberatene und formulierte Antrag einstim-
mig zum Beschluß erhoben. Er lautete: „Der gemeineid-
genössische Dank-, Büß- und Bettag sollkünf-
tig, und zwar mit d e m g e g e n w ä r t i g e n I a h r
1832 angefangen, in allen Ständen der Eid-
genossenschaft immer gleichzeitig am dritten
Sonntag des Herb st monates gefeiert wer-
d e n."

Dieser Beschluß von 1832, der volle 192 Jahre warten
mußte, bis er endgültig formuliert und angenommen wurde,
ist heute noch in Kraft. So harzig arbeitete die alte eidgenössische
Gesetzgebung. Strahm.

Unser schönes Simmentaler Fleckvieh
Von Or. W. Schneider, Bern

Natürliche Verhältnisse und Begabung der Menschen
stempeln die Schweiz zum ausgezeichneten Tierzuchtland. Ganz
besonders die Rinderzucht hat in Güte und Menge einen Lei-
stungsgrad erreicht, der den Anforderungen des Lebensmittel-
Marktes unseres Industrie-Staates in hervorragender Weise

zu genügen vermag. Die Schweiz ist in der glücklichen Lage,
ohne „Karten" den Bedarf an tierischen Erzeugnissen für Volk
und Armee zu decken, trotzdem pro Kopf der Bevölkerung jähr-
lich 69 kg Fleisch, 279 kg Milch, 6 kg Butter und 19 kg Käse
verzehrt werden.

So wird auch der Städter in Dankbarkeit an die Bauern
mit ihrem lieben Vieh denken, insbesondere aber an den Berg-
ler, dessen Zuchttiere immer wieder Gesundheit, Fruchtbarkeit
und hohe Leistungsanlagen in die Talherde bringen.

Das Simmentaler Fleckvieh gilt in der Fachliteratur als
unsere

höchst entwickelte Kultur-Rinderrasse.
Durch seinen weiten, tiefen, schweren Bau, die betonte Früh-
reife und die gleichmäßig hohe Entwicklung aller drei Nützlich-
tungen, Milch, Fleisch und Arbeit, eignet es sich besonders für
intensive Halte- und Nutzverhältnisse. Es lebt aber auch vor-
wiegend auf den schweren, futterwüchsigen Böden der frucht-
baren Hochebene. Die Alpen und Alpgebiete mit ihren ausge-
zeichneten Sömmerungsweiden bewähren sich als eigentliche
Zucht- und Aufzuchtstätten. Das Simmental, „das grünste Tal
der Schweiz", ist die Seele der Simmentaler Fleckviehzucht.

Die hohen Leistungen unserer Rinderrasse bauen sich auf
jahrhundertealter Tradition und systematischer Züchtungsarbeit
auf. Die Rinderzucht ist mustergültig organisiert. In jeder
Viehzuchtgenossenschaft wird über die „Herdebuchstiere" und
„Herdebuchkllhe" genaue Kontrolle geführt, die gesammelten
Aufzeichnungen in der

Schweizerischen Herdebuch st et le
nach züchterischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten verar-
beitet und die Ergebnisse den Züchtern zur Verfügung gestellt.

Alljährlich finden zu Ende des Sommers, wenn die Tiere
von den Alpen getrieben werden, die von den starken Verbän-
den organisierten bekannten Zuchtstiermärkte statt. Sie vereinst

gen ejn großes, züchterisch wertvolles Material, bieten einzige

Vergleichsmöglichkeiten und den Genossenschaften und Einzel-
Züchtern ausgiebige Gelegenheit zu wohl erwogenem Ankauf.
Abstammungs- und Leistungsausweise der ausgestellten Tiere
und die zusammengestellten Zuchtfamilien, Vatertiere mit ihren
Söhnen, erleichtern den Entschluß.

Die bekanntesten Veranstaltungen in unserem Rassegebiet
.sind die Märkte in Bern-Ostermundigen, organisiert vom
Schweizerischen Fleckviehzuchtoerband (diesjährige Auffuhr 559

Stiere) und Thun, durchgeführt vom Verband für Simmentaler
Alpfleckviehzucht und Alpwirtschaft. (Auffuhr 1949 724 Stück.)
Zu diesem werden nur gealpte Stiere zugelassen. Weitere wich-
tige Unternehmungen sind die Zuchtstiermärkte: Bulle M Sim-
mentaler Rotschecken, ^ Freiburger Schwarzschecken) aufgeführt
1949 737 Haupt, Lausanne, Auffuhr 1949 388 Stück, Winterthur,
aufgeführt 175 Stiere und Brugg ca. 599 Tiere.

Der gute Ruf der Simmentaler Fleckviehrasse ist schon früh-
zeitig über die Landesgrenze hinaus gedrungen und hat ihre
Verbreitung in Deutschland, dem Protektorat Böhmen und Mäh-
ren, Polen, der Slowakei/Frankreich, Ungarn, Jugoslawen, Ru-
mänien, Rußland, Italien und Spanien ermöglicht.. Ueber-
seeische Absatzgebiete finden wir für das schweizerische Simmen-
taler Fleckvieh in Nord- und Südafrika, Aegypten, Japan, Ar-
gentinien, Uruguay, Brasilien, Chile, Peru und Mexiko. Das
Fleckvieh steht an Zahl unter den deutschen Rinderrassen an
zweiter Stelle hinter dem schwarzbunten Niederungsrind und ist
im ständigen Vordringen begriffen.

Auch dieses Jahr fanden sich auf d>> '""rmärkten als
fremde Käufer hervorragende Tierzuchtoertreter von Deutsch-
land, dem Protektorm Böhmen und Mähren, Ungarn und Iugo-
slavien ein. Die Anwesenheit dieser fremden Fachleute wirkt im-
mer stimulierend auf die Märkte. Die deutschen Käufer beein-
flussen günstig unsere Tierzucht, indem sie konsequent den ge-
drungenen, breiten und tiefen Typ, korrekte Beinstellung und
die nachgewiesene gute Milchleistung in Milchmenge und Fett-
gehalt des Muttertieres verlangen. Um den Konkurrenzkampf
mit dem Auslande weiterhin erfolgreich zu führen, ist in der
Festigung des Wirtschaftstypes — ohne Preisgabe der hervor-
ragenden Nutzleistungen der großen Simmertaler — und iin
Aushau des Milchleistungswesens planmäßig weiterzuarbeiten.
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